
Zur Veröffentlichung im Amtsblatt Bernsdorf

Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring im Jahr 2026

Der ADAC Sachsen e. V. teilte für 2026 folgende Motorsportveranstaltungen auf dem
Sachsenring mit:

08. - 10.05.2026 IDM - Internat. Deutsche Motorradmeisterschaft
10. - 12.07.2026 Liqui Moly Motorrad Grand Prix 2026
11. - 13.09.2026 DTM

Um auch in diesem Jahr eine ordnungsgemäße Vorbereitung dieser Motorsportveranstaltungen
zu gewährleisten, bitten wir diejenigen, die das Betreiben eines Campingplatzes, eines
Parkplatzes ab einer Größe von 20 Stellplätzen, eines vorübergehenden Gaststättengewerbes
oder die Durchführung einer Veranstaltung auf dem Gebiet der Gemeinde Bernsdorf mit den
OT Hermsdorf und Rüsdorf beabsichtigen, nachfolgende Abgabe-Termine für die dafür
notwendigen Anträge oder Anzeigen zu beachten.

Anträge zum Betreiben eines Campingplatzes
sind schriftlich mittels Formular, welches bei der Gemeindeverwaltung Bernsdorf oder bei der
Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. (Tel. 037204/ 61 160) erhältlich ist, einzureichen.
Dem Antrag ist unter anderem ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung) beizulegen.

letzter Abgabetermin für die Anträge:

IDM - Internat. Deutsche Motorradmeisterschaft 01.03.2026
Liqui Moly Motorrad Grand Prix 2026 01.04.2026
DTM 01.07.2026

Die vollständig ausgefüllten und vom jeweiligen Betreiber unterzeichneten Anträge oder
Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
Ordnungsamt
Herr Thomas
Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.

WICHTIG:

Wird dem Antrag auf Genehmigung eines Campingplatzes kein Sicherheitskonzept
beigefügt, erfolgt keine Bearbeitung!
Wir weisen darauf hin, dass die Antragsteller, sofern sie nicht selbst Eigentümer sind, die
Zustimmung der Grundstückseigentümer für die jeweiligen Vorhaben eigenverantwortlich
zu erbringen und nachzuweisen haben.
Nach dem jeweiligen Abgabetermin eingereichte Anträge oder Anzeigen werden nicht
bearbeitet!

Das Betreiben eines nur vorübergehenden Gaststättengewerbes
ist nach § 2 Absatz 2 Sächsisches Gaststättengesetz mindestens 2 Wochen vor
Betriebsbeginn schriftlich mittels Formular, welches bei der Gemeindeverwaltung Bernsdorf
oder bei der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. (Tel. 037204/ 61 165) erhältlich ist, anzuzeigen.
Die Mindestgebühr für die Anzeige beträgt 15,00 EUR.

Thomas
Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.
Stv. Fachbereichsleiter Sicherheit, Bildung und Kultur


